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DIE RECHTE UND PFLICHTEN DER 

ABGEORDNETEN

§13

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer erfüllen ihre verantwor
tungsvollen Aufgaben im Interesse und zum Wohle des werktätigen 
Volkes und seines Arbeiter-und-Bauern-Staates und setzen ihre 
ganze Kraft für den umfassenden Aufbau des Sozialismus, ins
besondere für die Entwicklung der Volkswirtschaft und des 
Staatsbewußtseins der Bürger ein.
(2) Die Tätigkeit der Abgeordneten der Volkskammer dient der 
weiteren Festigung der Beziehungen der Bürger zu ihrem Staat und 
der Entfaltung ihrer schöpferischen Initiative bei der Lösung der 
Aufgaben beim umfassenden sozialistischen Aufbau.

§14

(1) Die Abgeordneten der Volkskammer nehmen - insbesondere 
durch ihre sachkundige Beratung der Vorlagen für die Plenar
sitzungen - an der Entscheidung über alle zur Behandlung stehenden 
Fragen der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik 
teil.
(2) Die Abgeordneten der Volkskammer erläutern der Bevölkerung 
die Politik der Volkskammer, des Staatsrates und des Ministerrates 
und studieren die Erfahrungen der Werktätigen bei der Durch
führung der Gesetze und Beschlüsse, insbesondere des Volks
wirtschaftsplanes.
(3) Die Abgeordneten der Volkskammer halten enge Verbindung 
zu ihren Wählern, sind verpflichtet, ihre Hinweise, Kritiken, Vor
schläge und Empfehlungen zu beachten und für eine gewissenhafte 
Erledigung Sorge zu tragen.

§15
Die Abgeordneten der Volkskammer sind verpflichtet, regel
mäßig Sprechstunden und Aussprachen mit den Werktätigen 
durchzuführen, in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal 
jährlich, der Bevölkerung Rechenschaft über ihre Tätigkeit zu 
geben sowie über den Stand der Erfüllung der an sie herangetra-
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